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Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

Federführend:
Zentrale Dienste

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Bolte/16/10264
öffentlich
11.03.2016
Annegret Domres

Beschluss zu vorliegenden Anträgen von Vereinen und Verbänden 
auf finanzielle Unterstützung für das Jahr 2016
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senio-
ren und Soziales der Gemeinde Ostseebad Bolten-
hagen
Finanzausschuss der Gemeinde Ostseebad Bolten-
hagen
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen

Sachverhalt:
Folgende Anträge von Vereinen und Verbänden auf finanzielle Unterstützung der Vereinsar-
beit für das Jahr 2016 sind im Amt Klützer Winkel eingegangen:

Antragsteller Verwendungszweck Gewährter Zu-
schuss 2015

Beantragter Zu-
schuss 2016

SC Boltenhagen Vereinsarbeit 2.000,00 € 2.000,00 €
SC Boltenhagen Übungsleiter 500,00 € Höhe nicht benannt
WSC Boltenhagen Kinder- und Jugendar-

beit
Kein Antrag Höhe nicht benannt

„Ostseeperlen“ Allgem. Unterstützung 500,00 € Höhe nicht benannt
Schulförderverein div. Aktivitäten Kein Antrag 900,00 €
DRK-Familienbildungsstät-
te

Ganzheitliches Ge-
dächtsnistraining für 
Senioren

500,00 € 500,00 €

Seniorenverband BRH div. Veranstaltungen 
für Senioren

500,00 € 500,00 €

Sozialverband, Ortsver-
band Klütz/Boltenhagen

Arbeit mit Senioren und 
Behinderten

500,00 € Höhe nicht benannt

Arbeitslosenverband,
Schuldnerberatung NWM

Beratung in Not gerate-
ner Bürger

- Höhe nicht benannt

Behindertenverband Allgem. Unterstützung Kein Antrag Höhe nicht benannt
Verkehrswacht Wismar
und Umgebung

Verkehrserziehung an
Schulen und 
Kindereinrichtungen

Kein Antrag 50,00 €

Im Haushaltsplan für das Jahr 2016 sind folgende Mittel eingeplant:
12.28101.54159000 – Zuschüsse Vereine/Verbände 5000,00 Euro und
12.28101.54190000 – Zuschüsse für lfd. Zwecke Heimatpflege        400,00 Euro.
Im letzten Jahr waren 1.000,- Euro für den Seniorenbeirat der Gemeinde Ostseebad Bolten-
hagen zweckgebunden. 
Es ist zu entscheiden, ob auch im Jahr 2016 so verfahren werden soll. 
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Neuer Sachverhalt:
Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales der Gemeinde Ost-
seebad Boltenhagen hat auf der Sitzung am 06.09.2016 empfohlen, die finanziellen Zu-
schüsse wie folgt zu gewähren:

Antragsteller Verwendungszweck Zuschuss 
1. SC Boltenhagen Vereinsarbeit 1.230,00 €
2. SC Boltenhagen Übungsleiter 400,00 €
3. WSC Boltenhagen Kinder- und Jugendarbeit 400,00 €
4. Schulförderverein div. Aktivitäten 720,00 €
5. DRK-Familienbildungsstätte Ganzheitliches Gedächts-

nistraining für Senioren 400,00 €
6. Sozialverband, Ortsverband Klütz/Bolten-
hagen

Arbeit mit Senioren und 
Behinderten

400,00 €

7. Verkehrswacht Wismar
und Umgebung

Verkehrserziehung an
Schulen und 
Kindereinrichtungen

50,00 €

 
Gemäß des § 7 Abs. 2 e) der Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen hat der 
Bürgermeister über die Gewährung der Zuschüsse der Positionen 2. bis 7. entsprechend 
dem Vorschlag des Ausschusses für Schule, Kultur, Sport, Jugend, Senioren und Soziales 
der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen entschieden.

Ebenfalls erhalten der PSV Boltenhagen e.V. und der VSC Boltenhagen e.V. jeweils 400,00 
€ als finanziellen Zuschuss. Diese sind aus den Mitteln für die Zuschüsse an Vereine/Ver-
bände sowie aus dem Fonds des Bürgermeisters gedeckt.

Gemäß der Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen muss die Gemeindevertre-
tung über die Gewährung des Zuschusses an den SC Boltenhagen e.V. in Höhe von 
1.230,00 € entscheiden. 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, an den SC Bol-
tenhagen einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 1.230,00 € zu gewähren.

Finanzielle Auswirkungen:
Je nach Beschlussfassung

Anlagen:
keine

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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